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Stammrechtssatz

Stellen sich die Au<orderungen eines Polizeibeamten unter voller Berücksichtigung aller Begleitumstände nur als

Einladung dar, die der Betro<ene nach eigenem Gutdünken unerfüllt lassen kann, ohne dabei Gefahr zu laufen, dass

er deshalb unverzüglich - das ist jedenfalls ohne Dazwischentreten weiterer Verwaltungsakte - physischem (Polizei-

)Zwang unterworfen werde, um den gewünschten Zustand zu erreichen, so handelt es sich dabei um keinen

Befehlsakt. Eine derartige, den Charakter eines schlichten Ansinnens tragende formlose Äußerung entbehrt des

individuellnormativen Inhalts, den die Ausübung unmittelbarer verwaltungsbehördlicher Befehls- und Zwangsgewalt

zwingend verlangt (VwGH vom 28. Oktober 2003, 2001/11/0162).
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